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rafl Frĩdrich zu Baden hat Uns auch darauff ſelbſt perſõnlich Glübt und09

698Ayd gethan , Uns als Römiſchen Kayſer , von ſolcher Regalien , Lehens

und Weltlichait wegen getrew gehorſam und gewärttig zu ſeyn, zu

dienen und zu thuen als ſich gepurt ohne Gefehrde . Mit Urkundt diſs

Briefls , beſiegelt mit unſerem Kayſerlichen anhangen Inſiegel . Der

geben iſt in Unſerer Stadt Wien den Eilfften Tag des Monats Junii nach

Chriſti unſers lieben Herrn und Seeligmachers gnadenreichen Geburth ,
im ſechzehenhundert ſieben und zwanzigſten , Unſerer Reiche des

Römiſchen im Achten , des Hungariſchen im Neunten und des Böhai -

miſchen im zehenden Jahre
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Otto von Noſtita

Ad Mandatum Sacræ Cæſareæ

Najeſtatis proprium .

Arnoldin Vhlarſtain ph .
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DIX .

FERDINANDUS III . IMP . CONFIRMAT FRIDERICO VI .

MARCH . BADA - DURLACENSI PRIVILEGIA .

A N N A

Ex Tahulario Badenſi .

W. FERDIVAND der Dritte von Gottes Gnaden , erwählter Rö -

miſcher Kayſer zu allen Zeiten Mehrer des Reichs , in Germa -
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nien , zu Hungarn , Böl eimb , Dalmatien , Croatien vnd Sclavonien

König , Erzherzog zu Oeſterreich , Herzog zu Burgund , zu Brabant ,

zu Steyr , zu Kärndten , zu Crain , zu Lutzenbur Würtenberg ,

ral des hei
Ober - vnd Nider - Schleſien , Fürſt zu Schwaben , Mar ;

Römiſchen Reichs , zu Burgaw , zu Mähren Ober - und Niderlauſe
8 9 7

ełürſter Grafe zu Habſpurg , zu Tirol , zu Pfirdt , zu Kiburg vnd ⁊2u
8 E 89 5 7

Görtz , Landgrafe in Elſaſs , Herr auf der Windiſchen Mark , zu Por -

tenaw vnd zu Salins &c . bekennen oſſentlich mit dieſsem Brief vnd tun

kund allermänniglich , wiewohl wir von Römiſcher Kayſerlicher Wür —

R
digkeit , darein vnſs Gott durch ſein 8zött ! iche Güt igkei

allzeit geneigt ſein , allen vnſsern vnd des Reichs Vnderths

Gnad vnd Fürderung zu beweiſsen ; So ſeind wir doch inſonders me hr

begierlicher , denen vnſer Kayſerliche Gonſt gnädiglich mitzutheilen , die

vnſser vnd des Reichs ſorderſte Glieder ſeynd vnd vnſs die Bürde deſs

heyligen Reichs zu verweſsen mit zu tragen helffen vnd ſich darin ge -

trewlich vnd ſtetiglichen beweiſsen vnd vnverdroſſen finden laſſen .

Wann nun der Hochgebohrne Friderich , Marggraf zu Baden vnd Hoch -

berg , Graf zu Sponheim , vnſer lieber Vetter vnd Fürſt , für ſich ſelbs

ich angeruſſen vnd gebetten hat , daſs Wir Sr . Ld . vnd
vnſs demũüti

dero Erben , Marggrafen zu Baden , all vnd jeglich ihr Recht , Wür⸗
88

digkeit , Regalia , Freyheit , Gnad , Handveſt , Schrift , Brief , Privi -

legia , Gewonheiten vnd Her kommen , die zu ihren Fürſtenthumben ,

Marggrafſchaften vnd Herrſchaften gehören vnd ſo viel vnd wie die in

den Verträgen vnderſchiedlich aufgericht , ihr jeden zuge ſtellt ſeyn , die

ihre Voreltern von weilandt vnſern Vorfahren am Reich Römiſchen

Kayſern vnd Königen löbl . Gedächtnufs erworben und darüber haben ,

0
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beſtätten , zu beveſten vnd zu confirmiren gnädiglich geruheten . Das

haben wir angeſehen ſolch des vorgenanten vnſers lieben Vetter vnd

Fürſtens Ld . redlich vnd ziembliche Bitte , auch merklich getrewe

Dienſt vnd Ehre , die ſeiner Ld . Vorfahren , Marggraven zu Baden , vn -

ſern Vorfahren am Reich vnd vnſs biſsher gethan , vnd erzeigt haben

vnd Sie vnſs vnd dem heiligen Reich hinfür in künftig Zeit wohl thun

mögen vnd ſollen , vnd darum mit ſonderlichem Rath vnſer vnd des

Reichs Churfürſten , Fürſten , Grafen , Freiherren, Edlen vnd getrewen ,

mit wohlbedachtem Muth vnd rechtem Wiſſen Ihnen all vnd jeglich ihr

Recht , Würdigkeit , Regalia , Freyheit , Gnad vnd Privilegia mit allen

vnd jeglichen ihren Punkten , wie die von Wort zu Wort lauten vnd

begriffen ſeyn , die obgedachter Ld . Eltern vnd Vordern , vber all vnd

jeglich Stuk vnd Sachen , von Römiſchen Kaiſsern vnd Königen erwor -

ben vnd darüber haben vnd darzu ihre Fürſtenthumb , Marggrafſchaf -

ten , Grafſchaften , Herrſchaften , Gerechtigkeit , Freyheit , Landge -

richt , Beſitzung , Eigenſchaft , Veſten , Stätt , Land vnd Leut , Clö -

ſter , Vogteyen , Mann , Mannſchaften , Lehen , Lehenſchaften , Geiſtli -

chen vnd Weltlichen , Zwing , Bänn , Craiſs , Wäld , Waid , Höltzer ,

Buſch , Feld , Waſſer , Waſſerläuf , Fiſcherey , Gejaidt , Wildpann ,

Gericht , Gelait , Müntzen , Bergwerk , Zöll , Zinſs , Gült vnd alle

Pfandſchaft vnd Ambt , mit allen ihren Zugehörungen , wie man die

mit ſonderlichen Worten benennen mag , die Sr . Ld . Eltern vnd Vor -

dern redlich beſeſſen vnd herbracht haben vnd Sie jetzo innen haben ,

gnädiglich befeſtigt , confirmirt vnd beſtettet , befeſten , confirmiren

vnd beſtetten Sr . Ld . auch all vnd jeglich vorgemelte Stük vnd Sachen

Cod . Dipl . P . II . Co 2
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von Römiſcher Kayſserlicher Macht , Vollkommenheit wiſſentlich in

Kraft diſs Briefs vnd maynen , ſetzen vnd wollen , daſs dieſelb vnd dero

Erben , Marggraven zu Baden bey den ehegemelten ihren Fürſtenthum -

ben , Marggrafſchaften , Grafſchaften , Landen , Herrſchaften vnd den

gemelten Briefen , Privilegien , Handveſten vnd allen ihren Articuln ,

Punkten vnd Innhaltungen gäntzlich bleiben ſollen von allermänniglich

vnverhindert . Vnd , ob das wäre , daſs wir oder vnſsere Vorfahren

am Reich , Römiſche Kaiſser oder Könige , jemands in was Würden ,

Staats oder Weſsens die wären , einicherley Freyheit , Gnad , Brieff

oder Privilegia g8 egeben hätten , oder in künftig Zeit von vnſs oder vn -

ſern Nachkommen am Reich gegeben würden , die wider vnſere liebe

Vettere vnd Fürſten , Marggraven zu Baden Gerechtigkeit , I 1 291rivilegia ,

Briefſe vnd redlich Herkommen ihrer Fürſtenthumb , Marggrafſchaften ,

Gralfſchaften , Herrſchaften , Gebiethen vnd Zugehörungen wären oder

geſeyn möchten , ſetzen vnd wollen wir , daſs dieſelben all vnd jeglich ,

deſs gemelten Marggraſen von Baden Ld . dero Erben vnd Nachkommen

an ihren Herrlichkeiten , Rechten , Freiheiten , Briefen , Privilegien

vnd Herkommen keinen Schaden füegen oder bringen , ſondern ihnen

daran gantz vnſchädlich ſeyn ſollen , das wir auch , ſo viel die hierwi -

der ſeyn möchten , als ob die von Wort zu Wort hierin begriffen wä —

ren , die wir auch alſo gemelt vnd auſsgedrukt haben wollen , gegen

des gemelten vnſsers Vetters vnd Fürſten , Marggraven zu Baden Ld .

vnd dero Erben in dieſem Fall derogiren , von obbeſtimbter Römiſchen

Kayſserlichen Macht , Vollkommenbheit mit dieſem Briefe . Vnd gebie -

ten darauf allen vnd jeglichen vnſern vnd des heiligen Römiſchen

Reichs Churfurſten , Furſten , Geiſtlichen vnd Weltlichen , Prelaten ,

—
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Grafen , Freyen , Herren , Rittern , Knechten , Ambtleuten , Land -

vögten , Landrichtern , Richtern , Räthen , Burgermeiſtern , Burgern
vnd Gemeinden vnd ſonſt allen andern vnſern vnd des Reichs Vnderta -
nen vnd getrewen ernſtlich vnd veſtiglich mit dieſem Briefe , daſs Sie

des vorgenannten vnſers Vetters vnd Fürſten , Marggrafen zu Baden

vnd Hochberg Ld . dero Erben vnd Nachkommen wider dieſe vnſere
Kayſerliche Befeſtigung vnd Beſtettigung nicht hindern noch irren , in

kein Weiſse , ſondern Sie dabey getrewlichen vnd oline Irrung bleiben

laſſen , als lieb Ihnen allen ſey vnſer vnd des Reichs ſchwüre Vngnad
vnd die Poœn in derſelben vnſers Vetters vnd Fürſten des Marggrafen zu

Baden Ld . Briefen vnd Privilegien begrifſen , zu vermeyden . Mit Vr -

kund diſs Brieſs , beſigelt mit vnſerm Kayſerlichen anhangenden Inſigel .
Geben in vnſerer vnd des heiligen Reichs Statt Regenſpurg , den ein

vnd zwanzigſten Tag des Monats Aprilis , nach Chriſti vnſers lieben

Herrn vnd Seligmachers gnadenreichen Geburt im Sechzehenhundert

vier vnd funfaigſten , vnſerer Reiche des Römiſchen im achtzehenden ,

des Hungariſchen im Neun vnd zwanzigiſten vnd des Beheimbiſchen im

Siben vnd zwanzigiſten Jahre .

FERUINXNXNE

( L. S. )
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